
BERICHT

über den Jahresabschluss 2014 des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen, zusammen mit 
der Antwort des Instituts

(2015/C 409/19)

EINLEITUNG

1. Das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen (nachstehend „das Institut“, auch „EIGE“) mit Sitz in Vilnius wurde 
durch die Verordnung (EG) Nr. 1922/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) errichtet. Aufgabe des Instituts ist 
die Erhebung, Analyse und Verbreitung von Informationen zur Geschlechtergleichstellung sowie die Entwicklung, Analyse, 
Bewertung und Verbreitung von Methoden zur Förderung der Einbeziehung des Gleichstellungsaspekts in alle 
Politikbereiche der Union und die entsprechenden nationalen Politikbereiche (2).

AUSFÜHRUNGEN ZUR ZUVERLÄSSIGKEITSERKLÄRUNG

2. Der Prüfungsansatz des Hofes umfasst analytische Prüfungsverfahren, die Direktprüfung von Vorgängen und eine 
Bewertung von Schlüsselkontrollen der Überwachungs- und Kontrollsysteme des Instituts. Hinzu kommen Nachweise, die 
sich aus einschlägigen Arbeiten anderer Prüfer ergeben, sowie eine Analyse der Managementerklärungen.

ZUVERLÄSSIGKEITSERKLÄRUNG

3. Gemäß Artikel 287 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) hat der Hof Folgendes 
geprüft:

a) die Jahresrechnung des Instituts bestehend aus dem Jahresabschluss (3) und den Übersichten über den Haushalts-
vollzug (4) für das am 31. Dezember 2014 endende Haushaltsjahr,

b) die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der dieser Rechnung zugrunde liegenden Vorgänge.

Verantwortung des Managements

4. Das Management ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
des Instituts sowie für die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge (5):

a) Die Verantwortung des Managements für den Jahresabschluss des Instituts umfasst die Gestaltung, Einrichtung und 
Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, wie es für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung von 
Jahresabschlüssen notwendig ist, die frei von wesentlichen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten — falschen 
Darstellungen sind, die Auswahl und Anwendung geeigneter Rechnungslegungsmethoden auf der Grundlage der vom 
Rechnungsführer der Kommission erlassenen Rechnungsführungsvorschriften (6) sowie die Ermittlung von 
geschätzten Werten in der Rechnungslegung, die unter den gegebenen Umständen vertretbar sind. Der Direktor 
genehmigt den Jahresabschluss des Instituts, nachdem der Rechnungsführer des Instituts ihn auf der Grundlage 
sämtlicher verfügbaren Informationen aufgestellt und einen Begleitvermerk zum Jahresabschluss abgefasst hat, in 
dem er u. a. erklärt, dass er über angemessene Gewähr dafür verfügt, dass der Jahresabschluss in allen wesentlichen 
Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage des Instituts vermittelt.

b) Die Verantwortung des Managements für die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden 
Vorgänge sowie für die Einhaltung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung erfordert die 
Gestaltung, Einrichtung und Aufrechterhaltung eines wirksamen und effizienten internen Kontrollsystems 
einschließlich einer angemessenen Aufsicht und geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung von Unregelmäßigkeiten 
und Betrug sowie gegebenenfalls rechtlicher Schritte zur Wiedereinziehung rechtsgrundlos gezahlter oder 
widerrechtlich verwendeter Mittel.
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(1) ABl. L 403 vom 30.12.2006, S. 9.
(2) Im Anhang II sind informationshalber die Zuständigkeiten und Tätigkeiten des Zentrums zusammenfassend dargestellt.
(3) Der Jahresabschluss umfasst die Vermögensübersicht und die Übersicht über die finanziellen Ergebnisse, die Kapitalflussrechnung, 

die Tabelle der Veränderungen des Nettovermögens sowie eine Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsmethoden 
und sonstige Erläuterungen.

(4) Die Übersichten über den Haushaltsvollzug bestehen aus der Haushaltsergebnisrechnung nebst Anhang.
(5) Artikel 39 und 50 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1271/2013 der Kommission (ABl. L 328 vom 7.12.2013, S. 42).
(6) Die vom Rechnungsführer der Kommission erlassenen Rechnungsführungsvorschriften beruhen auf den von der International 

Federation of Accountants (IFAC) herausgegebenen International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) oder ggf. auf den vom 
International Accounting Standards Board herausgegebenen International Accounting Standards (IAS)/International Financial 
Reporting Standards (IFRS).



Verantwortung des Prüfers

5. Aufgabe des Hofes ist es, auf der Grundlage seiner Prüfung dem Europäischen Parlament und dem Rat (7) eine 
Erklärung über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 
zugrunde liegenden Vorgänge abzugeben. Der Hof führt seine Prüfung in Übereinstimmung mit den International 
Standards on Auditing sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen der IFAC und den Internationalen Normen für 
Oberste Rechnungskontrollbehörden der INTOSAI durch. Nach diesen Standards ist der Hof gehalten, die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass hinreichende Sicherheit darüber erlangt wird, ob der Jahresabschluss des Instituts frei 
von wesentlichen falschen Darstellungen ist und die ihm zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig und ordnungsgemäß 
sind.

6. Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen, um Prüfungsnachweise für die im 
Jahresabschluss enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben sowie für die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit 
der zugrunde liegenden Vorgänge zu erlangen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen 
des Prüfers. Hierbei stützt er sich auf die Beurteilung der Risiken wesentlicher — beabsichtigter oder unbeabsichtigter — 
falscher Darstellungen im Abschluss sowie wesentlicher — beabsichtigter oder unbeabsichtigter — Verstöße gegen die 
Rechtsvorschriften der Europäischen Union bei den zugrunde liegenden Vorgängen. Bei der Beurteilung dieser Risiken 
berücksichtigt der Prüfer alle für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Abschlusses relevanten internen 
Kontrollen und die zur Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge 
eingerichteten Überwachungs- und Kontrollsysteme und plant Prüfungshandlungen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind. Eine Prüfung umfasst auch die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungs-
methoden, der Vertretbarkeit der geschätzten Werte in der Rechnungslegung sowie der Gesamtdarstellung des 
Abschlusses. Gemäß Artikel 208 Absatz 4 der EU-Haushaltsordnung (8) berücksichtigte der Hof bei Erstellung dieses 
Berichts und der Zuverlässigkeitserklärung die Prüfungsarbeiten des unabhängigen externen Prüfers zum Jahresabschluss 
des Instituts.

7. Der Hof ist der Auffassung, dass die erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für seine Zuverlässigkeitserklärung zu dienen.

Prüfungsurteil zur Zuverlässigkeit der Rechnungsführung

8. Nach Beurteilung des Hofes stellt der Jahresabschluss des Instituts seine Vermögens- und Finanzlage zum 
31. Dezember 2014 sowie die Ergebnisse seiner Vorgänge und Cashflows für das an diesem Stichtag endende Jahr in 
Übereinstimmung mit seiner Finanzregelung und den vom Rechnungsführer der Kommission erlassenen Rechnungs-
führungsvorschriften in allen wesentlichen Belangen insgesamt sachgerecht dar.

Prüfungsurteil zur Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der dem Jahresabschluss zugrunde liegenden 
Vorgänge

9. Nach Beurteilung des Hofes sind die dem Jahresabschluss des Instituts für das am 31. Dezember 2014 endende Jahr 
zugrunde liegenden Vorgänge in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß.

10. Die folgenden Bemerkungen stellen die Prüfungsurteile des Hofes nicht infrage.

BEMERKUNGEN ZUR HAUSHALTSFÜHRUNG

11. Die Übertragungsrate der gebundenen Mittel war bei Titel III (operative Ausgaben) mit 1,8 Millionen Euro bzw. 54 % 
(2013: 2,0 Millionen Euro bzw. 56 %) hoch. Dies war hauptsächlich auf Verzögerungen bei Vergabeverfahren für 
Erhebungen und Studien sowie laufende Studien zurückzuführen, die planmäßig 2015 beendet werden sollen.

WEITERVERFOLGUNG VON BEMERKUNGEN AUS VORJAHREN

12. Anhang I enthält einen Überblick über die aufgrund von Bemerkungen des Hofes aus Vorjahren ergriffenen 
Korrekturmaßnahmen.

Dieser Bericht wurde von Kammer IV unter Vorsitz von Herrn Milan Martin CVIKL, Mitglied des 
Rechnungshofs, in ihrer Sitzung vom 8. September 2015 in Luxemburg angenommen.

Für den Rechnungshof

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Präsident 
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(7) Artikel 107 der Verordnung (EU) Nr. 1271/2013.
(8) Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1).



ANHANG I

Weiterverfolgung von Bemerkungen aus Vorjahren

Jahr Bemerkung des Hofes
Stand der Korrekturmaßnahme

(abgeschlossen/im Gange/ausstehend/ 
n. z.)

2011

Der Interne Auditdienst der Europäischen Kommission führte am 
Institut im Dezember 2011 eine „Begrenzte Prüfung der Umsetzung 
der Normen für die interne Kontrolle“ durch. Das Institut akzeptierte 
die Empfehlungen zum Abschluss der Umsetzung der Normen für 
die interne Kontrolle, und der Verwaltungsrat nahm einen im 
Jahr 2012 umzusetzenden Aktionsplan an.

Abgeschlossen

2012

Hinsichtlich der Dokumentation der Einstellungsverfahren stellte der 
Hof Mängel fest. Es gibt keinerlei Nachweis dafür, dass die Fragen für 
die schriftlichen und mündlichen Tests und ihre jeweilige Gewich-
tung vor Auswertung der Bewerbungen ausgearbeitet wurden.

Abgeschlossen

2013

Im Jahr 2013 betrug die Mittelbindungsrate insgesamt 99 %. Dies 
deutet darauf hin, dass die Mittelbindungen im Zeitplan lagen. Das 
Institut hat die Gesamtübertragungsrate gebundener Mittel von 
2,5 Millionen Euro (32 %) im Jahr 2012 gesenkt, und zwar auf 
2,2 Millionen Euro (29 %) im Jahr 2013. Diese Mittelübertragungen 
betreffen hauptsächlich Titel III (operative Ausgaben) mit 2,0 Millio-
nen Euro, was 56 % der betreffenden Mittelbindungen entspricht. 
Der Großteil der Mittelübertragungen betraf Vergabeverfahren, die 
aus Gründen, die sich zumeist der Kontrolle der Stiftung entzogen, 
gegen Ende des Jahres abgeschlossen wurden. Hierzu zählen eine 
späte Mitteilung vom EU-Ratsvorsitz hinsichtlich einer durchzufüh-
renden Studie (1,1 Millionen Euro) und komplexe IT-Projekte, deren 
Vergabe zeitaufwendig war (0,6 Millionen Euro).

n. z.
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ANHANG II

Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen (Vilnius)

Zuständigkeiten und Tätigkeiten

Zuständigkeitsbereiche der 
Union aufgrund des Vertrags

(Artikel 2 und 3 des Vertrags über 
die Europäische Union)

Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, 
Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschen-
rechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte 
sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, 
Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von 
Frauen und Männern auszeichnet.

Sie bekämpft soziale Ausgrenzung und Diskriminierungen und fördert soziale 
Gerechtigkeit und sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern, 
die Solidarität zwischen den Generationen und den Schutz der Rechte des Kindes.

Zuständigkeiten des Instituts

(Verordnung (EG) Nr. 1922/2006 
des Europäischen Parlaments und 
des Rates)

Ziele

Zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, einschließlich der durchgehenden 
Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts in allen Politikbereichen der Union und den 
entsprechenden nationalen Politikbereichen, und zur Bekämpfung der Diskriminierung 
aus Gründen des Geschlechts beizutragen und die Förderung der Gleichstellung und die 
Bekämpfung der Diskriminierung zu verstärken sowie die Unionsbürger für Gleich-
stellungsfragen stärker zu sensibilisieren.

Aufgaben

— Erhebung, Analyse und Verbreitung von objektiven, vergleichbaren und zuver-
lässigen Informationen zur Geschlechtergleichstellung;

— Entwicklung von Methoden zur Verbesserung der Objektivität, Vergleichbarkeit und 
Zuverlässigkeit von Daten auf europäischer Ebene;

— Entwicklung, Analyse, Bewertung und Verbreitung von Methoden zur Förderung der 
Einbeziehung des Gleichstellungsaspekts in alle Politikbereiche der Union und die 
entsprechenden nationalen Politikbereiche sowie Unterstützung der durchgehenden 
Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts durch alle Organe und Einrichtungen 
der Union;

— Durchführung von Erhebungen zur Gleichstellungssituation in Europa;

— Einrichtung und Koordinierung eines europäischen Netzwerks zur Geschlechter-
gleichstellung;

— Organisation von Ad-hoc-Sitzungen mit Experten zur Unterstützung der For-
schungsarbeit des Instituts;

— Sensibilisierung der Unionsbürger für Gleichstellungsfragen durch die Organisation 
von Konferenzen, Kampagnen und Tagungen auf europäischer Ebene in Zusam-
menarbeit mit einschlägigen Akteuren sowie Übermittlung der Ergebnisse und 
Schlussfolgerungen an die Kommission;

— Verbreitung von Informationen zu positiven Beispielen für nicht den gängigen 
Klischees entsprechende Rollen von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen, 
Vorstellung von Ergebnissen und Initiativen mit dem Ziel, auf diese Erfolge 
hinzuweisen und aus ihnen Nutzen zu ziehen;

— Entwicklung von Dialog und Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen, 
Gleichstellungseinrichtungen, Hochschulen und Experten, Forschungszentren und 
den Sozialpartnern;

— Aufbau von für die Öffentlichkeit zugänglichen Dokumentationsressourcen;
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— Bereitstellung von Informationen zur durchgehenden Berücksichtigung des Gleich-
stellungsaspekts für öffentliche und private Einrichtungen;

— Bereitstellung von Informationen für die Unionsorgane über Geschlechtergleichs-
tellung und die durchgehende Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts in den 
Beitritts- und Kandidatenländern.

Leitungsstruktur Verwaltungsrat

Zusammensetzung

18 Vertreter, die vom Rat auf der Grundlage eines Vorschlags der jeweiligen betroffenen 
Mitgliedstaaten ernannt werden, und ein Vertreter der Kommission, der von der 
Kommission ernannt wird. Bei der Auswahl der Mitglieder wird darauf geachtet, dass die 
höchste fachliche Qualifikation und ein breites Spektrum an einschlägigem und 
fachübergreifendem Sachverstand im Bereich der Geschlechtergleichstellung gewährlei-
stet sind. Der Rat und die Kommission streben eine ausgewogene Vertretung von 
Männern und Frauen im Verwaltungsrat an. Die vom Rat ernannten Mitglieder vertreten 
18 Mitgliedstaaten in der Reihenfolge des turnusmäßig wechselnden Ratsvorsitzes.

Aufgaben

— Verabschiedung des jährlichen und des mittelfristigen Arbeitsprogramms, des 
Haushaltsplans und des Jahresberichts;

— Festlegung der internen Verfahrensvorschriften des Instituts und der Geschäftsver-
ordnung des Verwaltungsrats.

Sachverständigenbeirat

Zusammensetzung

Vertreter von auf Gleichstellungsfragen spezialisierten Einrichtungen, wobei jeder 
Mitgliedstaat einen Vertreter benennt; zwei Vertreter anderer relevanter auf Gleich-
stellungsfragen spezialisierter Organisationen, die vom Europäischen Parlament ernannt 
werden; drei Mitglieder, die von der Kommission ernannt werden.

Aufgaben

Unterstützung des Direktors darin, die höchste wissenschaftliche Fachkompetenz und 
die Unabhängigkeit der Tätigkeit des Instituts sicherzustellen, Ermöglichung des 
Austauschs von Informationen über Gleichstellungsfragen und der Zusammenführung 
von Erkenntnissen sowie Gewährleistung einer engen Zusammenarbeit zwischen dem 
Institut und den zuständigen Stellen in den Mitgliedstaaten.

Der Direktor wird vom Verwaltungsrat auf der Grundlage einer von der Kommission 
im Anschluss an ein allgemeines Auswahlverfahren vorgeschlagenen Bewerberliste 
ernannt.

Aufgaben

Verantwortlich für die Wahrnehmung der in der Verordnung (EG) Nr. 1922/2006 
genannten Aufgaben, Erstellung und Durchführung des Jahresarbeitsprogramms und 
des mittelfristigen Arbeitsprogramms des Instituts; Vorbereitung der Sitzungen des 
Verwaltungsrats und des Sachverständigenbeirats; Erstellung und Veröffentlichung des 
Jahresberichts; alle Fragen, die das Personal betreffen: laufende Verwaltungsgeschäfte; 
Durchführung wirksamer Verfahren zur Überwachung und Bewertung der Leistungen 
des Instituts.

Externe Kontrolle

Europäischer Rechnungshof.

Interne Revision

Interner Auditdienst (IAS) der Kommission.

Entlastungsbehörde

Europäisches Parlament auf Empfehlung des Rates.
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Dem Institut für 2014 zur 
Verfügung gestellte Mittel 
(Angaben für 2013)

Endgültiger Haushalt

7,4 (7,5) Millionen Euro, Anteil des Unionszuschusses: 98,5 % (100 %)

Personalbestand am 31. Dezember 2014

29 (30) Planstellen im Stellenplan, davon besetzt: 29 (30);

11 (16) sonstige Planstellen (Vertragspersonal, abgeordnete nationale Sachverständige).

Personalbestand insgesamt am 31. Dezember 2014

40 (46), davon entfallen auf:

— operative Tätigkeiten: 28 (32),

— administrative Tätigkeiten: 9 (11),

— sonstige Tätigkeiten: 3 (3).

Produkte und Dienstleistun-
gen im Jahr 2014 (Angaben 
für 2013)

Kernbereiche:

Vergleichbare und zuverlässige Daten und Indikatoren zur Gleichstellung der 
Geschlechter; Umsetzung der Geschlechtergleichstellung und der durchgehenden 
Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts; Ressourcen- und Dokumentationszentrum 
(RDZ); Sensibilisierung, Vernetzung und Kommunikation.

Anzahl eingeleiteter Studien: 8 (14)

Anzahl der Beiträge für die Länder des Ratsvorsitzes: 2 (2)

Anzahl der Sitzungen von Sachverständigen und Arbeitsgruppen: 26 (13)

Internationale Konferenz: 1 (2)

Anzahl der Forschungsberichte: 2 (2)

Jahresberichte: 1 (1)

Quelle: Anhang vom Institut bereitgestellt.
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ANTWORT DES INSTITUTS

11. Bemerkung berechtigt. Seit Aufnahme seines Betriebs hat das EIGE alle Anstrengungen darauf gerichtet, die 
Übertragungen im operationellen Haushalt zu senken. Das EIGE folgt den Empfehlungen und hat für jeden Titel 
annehmbare Höchstbeträge festgelegt (TITEL I: maximal 10 %, TITEL II: maximal 20 %, TITEL III: maximal 30 %). Jedoch 
entziehen sich die Verzögerungen bei den operativen Mitteln aufgrund der Umstände sehr häufig dem Einfluss des EIGE, 
d. h., wenn der Beschluss des EU-Ratsvorsitzes bezüglich des Gegenstands einer Studie verspätet gefasst wird. 
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